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Beschlussvorschlag:
Die Stadt Hagen unterstützt aktiv die Einrichtung eines offenen, freien und nicht 
kommerziellen WLAN-Netzes mittels Freifunk im gesamten Stadtgebiet. Ein besonderes 
Augenmerk soll dabei auf Stadtteile mit erhöhtem sozialem Förderbedarf und auf 
Einrichtungen wie freie Kultur- und Jugendzentren, Stadtbüchereien, Bereiche mit 
Publikumsverkehr in städtischen Ämtern oder auch 
auf Flüchtlingsunterkünfte gelegt werden.  

Insbesondere folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: 

 Standorte in, an oder auf öffentlichen Gebäuden sollen im Allgemeinen zur 
Verfügung gestellt werden, wenn keine wesentlichen Hinderungsgründe - zum 
Beispiel größere Umbauten oder auch komplizierte Genehmigungsverfahren unter 
Beteiligung Dritter - vorliegen. Die Verwaltung wird gebeten, dem Betriebsausschuss 
HaBiT und den Bezirksvertretungen vor Beginn der Umsetzung eine Liste mit 
möglichen Standorten vorzulegen. 

 Die Stadt Hagen erklärt sich bereit, die Stromversorgung der in städtischen 
Gebäuden aufgestellten Router zu ermöglichen. Es ist zu prüfen, ob die laufenden 
Kosten dafür entweder wegen Geringfügigkeit selbst zu getragen werden können, 
oder falls dies aufgrund der Vorgaben zur sparsamen Haushaltsführungen nicht 
zulässig sein sollte, Routerstandorte in städtischen Gebäuden jeweils in dem 
Umfang freizugeben, wie der Stromverbrauch am jeweiligen Standort durch 
Sponsorenzusagen gedeckt werden kann. Hier liegt ggf. ein erstes Handlungsfeld für 
das kürzlich vom Rat beschlossene Crowdfunding-Modell.
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 Es wird überprüft, wo und in welchem Umfang dem Freifunk-Netz ähnlich wie zum 
Beispiel in Witten Zugänge zum Internet zur Verfügung gestellt werden können, um 
zum Beispiel städtische Ämter mit Publikumsverkehr mit WLAN mittels Freifunk 
auszustatten. Die hierfür notwendigen Internetzugänge werden wie zum Beispiel in 
Witten oder Straelen zur Verfügung gestellt. Über das Ergebnis wird der 
Betriebsausschuss HaBiT in geeigneter Art und Weise zeitnah unterrichtet. 

 Städtische Unternehmen und Gesellschaften werden aufgefordert, ebenfalls 
Maßnahmen zur Förderung des Freifunks zu ergreifen. Die von der Stadt entsandten 
Mitglieder in den Aufsichtsgremien und Beiräten werden gebeten, sich dafür 
einsetzen. 

Neben einer Beurteilung der Möglichkeiten der technischen Umsetzung legt die Verwaltung 
Kostenabschätzungen und Finanzierungsvorschläge vor. 

Kooperationen zwischen der Stadt und gemeinnützigen Vereinen wie dem Freifunk 
Rheinland e.V., insbesondere den in Hagen aktiven Mitglieder, und gegebenenfalls auch 
mit anderen in Hagen aktiven Gruppen sind möglich. Eine Einbindung der Einzelhändler 
und Gastronomen über die Hagen Agentur sollte ebenfalls angestrebt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch über Wege nachzudenken, wie die Bürgerinnen und 
Bürger zielgruppengerecht über die Funktionsweise, Nutzen und Risiken sowie die 
notwendige Vorsicht im Internet informiert werden können. 

Kurzfassung

entfällt

Begründung

s. Anlage

___________________________
      (Unterschrift des Vorschlagenden)



                                                                                           
 
 
         
 

 

 

IM RAT DER STADT HAGEN 

Herrn Oberbürgermeister 

Erik O. Schulz 

 

- im Hause - 

          08.02.2016 

Sehr geehrter Herr Schulz, 

 

bitte nehmen Sie den folgenden Vorschlag zur Tagesordnung gem. § 6 (1) GeschO für die Sitzung des Rates am 

18.02.2016 auf: 

 

Freifunk in Hagen 

 

Die Stadt Hagen unterstützt aktiv die Einrichtung eines offenen, freien und nicht kommerziellen WLAN-Netzes 

mittels Freifunk im gesamten Stadtgebiet. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Stadtteile mit erhöhtem 

sozialem Förderbedarf und auf Einrichtungen wie freie Kultur- und Jugendzentren, Stadtbüchereien, Bereiche 

mit Publikumsverkehr in städtischen Ämtern oder auch  

auf Flüchtlingsunterkünfte gelegt werden.   

 

Insbesondere folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:  

 

 Standorte in, an oder auf öffentlichen Gebäuden sollen im Allgemeinen zur Verfügung gestellt werden, 

wenn keine wesentlichen Hinderungsgründe - zum Beispiel größere Umbauten oder auch komplizierte 

Genehmigungsverfahren unter Beteiligung Dritter - vorliegen. Die Verwaltung wird gebeten, dem 

Betriebsausschuss HaBiT und den Bezirksvertretungen vor Beginn der Umsetzung eine Liste mit 

möglichen Standorten vorzulegen.  

 

 Die Stadt Hagen erklärt sich bereit, die Stromversorgung der in städtischen Gebäuden aufgestellten 

Router zu ermöglichen. Es ist zu prüfen, ob die laufenden Kosten dafür entweder wegen 

Geringfügigkeit selbst zu getragen werden können, oder falls dies aufgrund der Vorgaben zur 

sparsamen Haushaltsführungen nicht zulässig sein sollte, Routerstandorte in städtischen Gebäuden 

jeweils in dem Umfang freizugeben, wie der Stromverbrauch am jeweiligen Standort durch 

Sponsorenzusagen gedeckt werden kann. Hier liegt ggf. ein erstes Handlungsfeld für das kürzlich vom 

Rat beschlossene Crowdfunding-Modell. 

 

 Es wird überprüft, wo und in welchem Umfang dem Freifunk-Netz ähnlich wie zum Beispiel in Witten 

Zugänge zum Internet zur Verfügung gestellt werden können, um zum Beispiel städtische Ämter mit 

Publikumsverkehr mit WLAN mittels Freifunk auszustatten. Die hierfür notwendigen Internetzugänge 

werden wie zum Beispiel in Witten oder Straelen zur Verfügung gestellt. Über das Ergebnis wird der 

Betriebsausschuss HaBiT in geeigneter Art und Weise zeitnah unterrichtet.  

 

 Städtische Unternehmen und Gesellschaften werden aufgefordert, ebenfalls Maßnahmen zur Förderung 

des Freifunks zu ergreifen. Die von der Stadt entsandten Mitglieder in den Aufsichtsgremien und 

Beiräten werden gebeten, sich dafür einsetzen.  

 

Neben einer Beurteilung der Möglichkeiten der technischen Umsetzung legt die Verwaltung 

Kostenabschätzungen und Finanzierungsvorschläge vor.  

 

Kooperationen zwischen der Stadt und gemeinnützigen Vereinen wie dem Freifunk Rheinland e.V., 

insbesondere den in Hagen aktiven Mitglieder, und gegebenenfalls auch mit anderen in Hagen aktiven Gruppen 
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sind möglich. Eine Einbindung der Einzelhändler und Gastronomen über die Hagen Agentur sollte ebenfalls 

angestrebt werden. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch über Wege nachzudenken, wie die Bürgerinnen und Bürger 

zielgruppengerecht über die Funktionsweise, Nutzen und Risiken sowie die notwendige Vorsicht im Internet 

informiert werden können.  

 

Begründung:  

 

Freifunk ist eine nicht-kommerzielle Initiative zum Ausbau eines selbstverwalteten, öffentlichen, freien 

Kommunikationsnetzes, i.d.R. auf Basis von strahlungsarmen, nicht lizenzpflichtigen WLAN-Technologien. 

Durch die Unterstützung der Stadt Hagen soll es möglich werden, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dieses 

bürgerschaftliche Engagement fördern. 

 

Das Internet gehört zum Alltag der meisten Bürgerinnen und Bürger. Sie wollen auch mobil online sein. Soziale 

Medien und Apps werden immer häufiger benutzt, um den Alltag zu planen und zu vereinfachen, oder um mit 

Freundinnen und Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen oder mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Schnelle 

Kooperationen der Bürgerinnen und Bürger werden möglich, was wir am Beispiel des Sturms „ELA“ gesehen 

haben, wo sich Fremde über soziale Medien verabredet haben, um mitzuhelfen, die Schäden zu beseitigen.  

Der Freifunk eröffnet neue Möglichkeiten für Gastronomen, Einzelhändler und für die Stadt, um Ihren 

Besuchern und Kunden einen freien, zeitlich unbeschränkten und kostenlosen Zugang zum  

Internet zu ermöglichen. Dafür wird ein leistungsstarkes, flächendeckendes WLAN-System benötigt.  

 

Wie schon in einigen anderen Städten ist der Freifunk ein gutes Mittel, WLAN möglichst flächendeckend 

anzubieten. Schon jetzt werden in vielen Städten im Ruhrgebiet in den Innenstädten Zugangspunkte für WLAN 

durch Freifunk angeboten. Bürgerinnen und Bürger stellen einen Teil der Bandbreite ihres Internetanschlusses 

für andere unentgeltlich zu Verfügung. Auch in Hagen sind zur Zeit bereits 60 Zugangsknoten in Betrieb.  

Dieses bürgerschaftliche Engagement ist durch die Stadt Hagen zu unterstützen. Mit geringem technischen 

Aufwand und überschaubaren Kosten kann über den Freifunk ein freies WLAN bereitgestellt werden. So 

entsteht ein Bürgernetz von Bürgern für Bürger.  

 

Freifunk bietet die Möglichkeit, private und geschäftliche Internetzugänge durch spezielle Zugangsrouter - 

sicher für die eigenen Daten und unabhängig vom eigenen Netzwerk - für Dritte kostenfrei zu öffnen.  

 

Der Datenverkehr wird getunnelt und zur Infrastruktur des betreibenden Vereins transportiert. Der Verein selbst 

ist Mitglied im Europäischen Internetproviderverbund Réseaux IP Européens (RIPE), erfüllt die Auflagen der 

Bundesnetzagentur und ist dort als Provider gemeldet. Als eingetragener Provider genießt er das sogenannte 

Providerprivileg. Dadurch sind die Internetzugänge über den Freifunk nicht von der sogenannten Störerhaftung 

betroffen.  

 

Durch Freifunk wird ein eigenes Netzwerk aufgebaut. Der Zugriff auf Daten aus bestehenden privaten 

Netzwerken ist deshalb nicht möglich.  
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Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen bittet um Aufnahme des Vorschlages „Freifunk in Hagen“ 
zur Tagesordnung gem. § 6 (1) GeschO für die Sitzung des Rates am 18.02.2016. 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu dem Vorschlag wie folgt Stellung: 
 
Derzeit verfügt die Verwaltung über keine gefestigten Erkenntnisse, welche öffentlichen 
Gebäude für eine derartige Nutzung in Betracht kommen könnten. Ggf. muss eine Fachfirma 
die erforderliche Begutachtung der in Betracht kommenden Gebäude vornehmen. 
 
Grundsätzlich dürfte ein Stromverbrauch von Routern eher gering sein und daher auch nur 
geringe Kosten verursachen. Entscheidend wird die Frage sein, inwieweit der Bereitsteller 
der Stromleitung bei Störungen in welchem Umfang haftet oder handeln muss. 
 
Die Stadt Hagen selbst wird aus sicherheitstechnischen Überlegungen und mangels 
Kapazität keine Internetzugänge für den Freifunk zur Verfügung stellen können, von daher 
fallen hier für jeden Standort zusätzliche Kosten an. 
 
Im Übrigen wird auch in jedem Einzelfall zu unterscheiden sein, ob die Stadt ggf. einen oder 
mehrere WLAN-Hotspots einrichten möchte. Es können sich unterschiedliche 
Rahmenbedingungen ergeben,  je nachdem, ob ein WLAN im öffentlichen Raum, in Schulen, 
sozialen Einrichtungen oder Flüchtlingsunterkünften und Asylbewerberunterkünften 
eingerichtet werden soll. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Ausgestaltung wird auf den beiliegenden Entwurf eines Muster-
Gestattungsvertrages verwiesen, der für den KDN (Dachverband Kommunaler IT-
Dienstleister in NRW) von der Rechtsanwaltsgesellschaft MAYBURG mbH entwickelt wurde. 
Dieser Entwurf regelt beispielhaft den Nutzungsumfang, Wiederherstellungspflichten, 
mögliche Bürgschaften und vieles mehr. 
 
Da die HagenAgentur bereits grundsätzliche Überlegungen zu einer WLAN-Vernetzung für 
den Innenstadtbereich/Einkaufsbereich angestellt hat, bietet es sich an, ggf. hier 
Kompetenzen zu bündeln um Überschneidungen zu vermeiden. 
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 
 Nein, gesperrt bis einschließlich        

 
      
Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
   
                  
Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
 Die Betriebsleitung 
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 
      
      

      
      
      
      
 
 
 
 

 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  
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